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10298 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Umsatzsteuergesetz 1994, 
die Bundesabgabenordnung, das Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz, das Bundesgesetz 
über die Errichtung eines COVID-19-Schulveranstaltungsausfall-Härtefonds (COVID-19-
Schulstornofonds-Gesetz), das Bundesgesetz über die Einrichtung einer 
Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes (ABBAG-Gesetz) und das Bundesgesetz, 
mit dem eine Ermächtigung zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt wird, geändert 
werden sowie das Bundesgesetz über die Prüfung von Förderungen des Bundes aufgrund 
der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Förderungsprüfungsgesetz – CFPG) erlassen wird 
(18. COVID-19-Gesetz) 

 

Änderungen in der Plenarsitzung des Nationalrates 
 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand folgende Änderungen 

beschlossen: 

 

Artikel 8 (Bundesgesetz über die Prüfung von Förderungen des Bundes aufgrund der COVID-19-
Pandemie) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Z 1 lautet: 
 „1. folgende finanzielle Maßnahmen auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 Z 7 des ABBAG-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 51/2014: 
 a) Zuschüsse 
 b) Haftungen betreffend Finanzierungen, für die die Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) 

oder die Österreichischen Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) das Kreditrisiko 
vollständig übernommen haben, wofür der Bundesminister für Finanzen die Verpflichtung zur 
Schadloshaltung der AWS bzw. der ÖHT gemäß § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 2a des 
KMU-Förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 432/1996 eingegangen ist („Garantieübernahmen“);“ 

2. Die Überschrift des 2. Abschnitts lautet: 

„2. Abschnitt 
Prüfung von finanziellen Leistungen gemäß § 2 Abs. 2 Z 7 ABBAG-Gesetz“ 

3. § 6 lautet: 
„§ 6. (1) Zuständig für die Prüfung des gemäß § 3b Abs. 1 ABBAG-Gesetz begünstigten 

Unternehmens (Empfänger von Zuschüssen im Sinn des § 1 Z 1 lit. a bzw. garantiewerbendes 
Unternehmen im Sinn des § 1 Z 1 lit. b) ist das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt 
bzw. das Finanzamt, das für die Erhebung der Umsatzsteuer des begünstigten Unternehmens zuständig 
wäre, wenn dieses Unternehmer im Sinn des § 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, 
wäre. 

(2) Das zuständige Finanzamt ist berechtigt, anlässlich der Durchführung 
 1. einer Außenprüfung gemäß § 147 Abs. 1 BAO, 
 2. einer Nachschau gemäß § 144 BAO oder 
 3. einer begleitenden Kontrolle gemäß § 153a BAO, 
die Richtigkeit der vom begünstigten Unternehmen zum Zwecke der Erlangung eines Zuschusses (§ 1 Z 1 
lit. a) oder der Garantieübernahme (§ 1 Z 1 lit. b) erteilten Auskünfte, vorgelegten Unterlagen oder 
Bestätigungen bzw. die Plausibilität der zur Ermittlung der Höhe des Zuschusses oder der 
Grantieübernahme angegebenen Daten zu überprüfen.“ 
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4. § 7 lautet: 
„§ 7. Auf Weisung des Bundesministers für Finanzen hat das zuständige Finanzamt die Prüfung des 

Zuschusses (§ 1 Z 1 lit. a) oder der Garantieübernahme (§ 1 Z 1 lit. b) auch dann vorzunehmen, wenn 
keine abgabenrechtliche Prüfung oder Nachschau durchgeführt werden soll.“ 

5. § 8 lautet: 
„§ 8. Bestehen Zweifel an der Richtigkeit der vom Unternehmen zum Zwecke der Erlangung eines 

Zuschusses (§ 1 Z 1 lit. a) oder einer Garantieübernahme (§ 1 Z 1 lit. b) erteilten Auskünfte, vorgelegten 
Unterlagen oder Bestätigungen bzw. an der Plausibilität der zur Ermittlung der Höhe des Zuschusses (§ 1 
Z 1 lit. a) oder der Garantieübernahme (§ 1 Z 1 lit. b) angegebenen Daten, ist ein gesonderter 
Prüfungsbericht zu erstellen und 
 1. im Fall des § 1 Z 1 lit. a der COFAG sowie dem Bundesminister für Finanzen 
 2. im Fall des § 1 Z 1 lit. b der AWS bzw. der ÖHT und dem Bundesminister für Finanzen 
zu übermitteln.“ 
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